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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

sehr geehrte Frau Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes,

verehrter Herr Professor Degenhart,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich freue mich, dass Sie in so großer Zahl der Einladung 
zur Feierstunde des Sächsischen Landtages aus Anlass des 
15. Jahrestages der Verabschiedung der Sächsischen Verfassung hier an historischer Stätte gefolgt sind.

Ich begrüße besonders die Mitglieder des Sächsischen Landtages, der Staatsregierung und des Verfassungsgerichts​hofes sowie viele ehemalige Mitglieder der sächsischen Verfassungsorgane insbesondere des Sächsischen Landtages. Herzlich willkommen heiße ich die Vertreter der konsularischen Missionen, der Kirchen und der Bundeswehr. Ich freue mich über die zahlreich erschienenen Landräte und Oberbürgermeister als Vertreter der Kommunen sowie über die Teilnahme von Landesvorsitzenden der Parteien, von Gerichtspräsidenten sowie anderer Leiter staatlicher und gesellschaftlicher Einrichtungen. Mein besonderer Gruß gilt auch den heute anwesenden Trägern der Sächsischen Verfassungsmedaille.

Bitte seien Sie alle, auch wenn ich Sie vielleicht nicht erwähnt haben sollte, ganz herzlich willkommen!

Wir haben uns heute an einem wahrhaftig historischen Ort versammelt. Nicht nur, weil die gewählten Abgeordneten vom Oktober 1990 bis zum Februar 1993 hier ihre Plenarsitzungen abhielten und weil damit die Dreikönigskirche auch den Beinamen „Sächsische Paulskirche“ erhielt: Hier wurde auch am 26. Mai 1992 Punkt 18:00 Uhr die Schlussabstimmung zum Verfassungsentwurf durchgeführt und am 27. Mai 1992 die feierliche Ausfertigung und Verkündung der Sächsischen Verfassung durch den Landtagspräsidenten und den Ministerpräsidenten Prof. Dr. Kurt Biedenkopf vorgenommen. Zum 4. Mal in seiner Geschichte hatte sich Sachsen durch seine Parlamentarier eine Verfassung gegeben. 

Das Besondere dieser Verfassung - und damit auch im Unterschied zu den Verfassungen der Jahre 1831, 1922 und 1947 ist, dass sie nicht das Ergebnis blutiger Revolutionen und Kriege war, sondern das Ergebnis einer friedlichen, unblutigen Revolution.
Mutig geworden durch Ereignisse des Herbstes `89, denen der Staat nichts mehr entgegenzusetzen hatte, erzwangen die Demonstranten in vielen Städten und Gemeinden den Dialog mit der Staatsmacht, an deren Ende Freiheit und demokratische Wahlen standen.

In einem atemberaubenden Prozess erfüllte sich der Traum der übergroßen Mehrheit der Deutschen in Ost und West nach Überwindung der Teilung und damit der Wiedervereinigung unseres gemeinsamen Vaterlandes. 
„Deutschland einig Vaterland“ war der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die durch völkerrechtliche Verträge mit den Siegermächten der 2+4 Verhandlungen international abgesichert und unumkehrbar geworden war.

Mit dem Beschluss der Volkskammer vom 22. Juli 1990 über die Wiedererrichtung der Länder mit Wirkung zum 3. Oktober 1990 erfüllte sich zusätzlich der Wunsch der Menschen, sich wieder landsmannschaftlich zu organisieren und an die reichen kulturellen und geschichtlichen Traditionen anknüpfen zu können. 

Eine der wichtigsten Aufgaben des sich am 27. Oktober konstituierten Landtages war deshalb die Ausarbeitung einer Verfassung. Ihre Wurzeln liegen zweifelsfrei in der Endzeit der ehemaligen DDR. 
Ich erinnere an die Ökumenische Versammlung der Kirchen und der kirchlichen Gemeinschaften in der DDR, die unter der Überschrift „Für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung“ neue Lebensentwürfe für die Zukunft der Menschen diskutierten und an die leidvollen Erfahrungen vieler Frauen und Männer, die sich für Freiheit und Demokratie einsetzten und die sehr oft Opfer ihrer Gesinnung und ihres aufrechten Ganges in totalitären Systemen wurden. Die Präambel unserer Verfassung verweist deshalb zu Recht auf die leidvollen Erfahrungen durch Gewaltherrschaft aber auch auf die Traditionen sächsischer Verfassungsgeschichte hin. 
Bereits seit Anfang 1990 diskutierten die Reformkräfte erste Verfassungsentwürfe, die nach intensiver Beteiligung der Bevölkerung mit der Konstituierung des 1. Sächsischen Landtages am 27. Oktober 1990 Eingang in die parlamentarische Arbeit gefunden haben.

Grundlage wurde der Verfassungsentwurf der „Gruppe der Zwanzig“, der „Gohrische Entwurf“ der Fachgruppe Verfassungs- und Verwaltungsreform der gemischten Kommission Sachsen/Baden-Württemberg und der Leipziger Hochschullehrerent​wurf.

Der dem Grundgesetz konforme Entwurf der CDU-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion, der „Gohrischer Entwurf“, war durch die Normierung von Staatszielen und einer dreistufigen Volksgesetzgebung gekennzeichnet.

Auch die SPD-Fraktion, die keinen eigenen Verfassungsentwurf vorgelegt hatte, sah den „Gohrischer Entwurf“ als Arbeits- und Diskussionsgrundlage an, in die zwischenzeitliche Entwicklungen, andere Entwürfe und eigene Vorstellungen noch eingearbeitet werden könnten.

Die Entwürfe der Fraktion Linke Liste/PDS und der Fraktion Bündnis 90/Grüne, die beide im Leipziger Hochschullehrerentwurf ihre Basis gefunden hatten, haben mit einklagbaren Grundrechten und dem Schutz der natürlichen Umwelt eigene, weitreichende Akzente in die Diskussion eingebracht. 

Die Entstehungsgeschichte und die Akzeptanz der Verfassung über Parteigrenzen hinweg ist als ein politischer Höhepunkt in der gesamten Arbeit des Sächsischen Landtages und als der wohl größte Erfolg für die junge sächsische Demokratie zu bewerten.

Er findet seine Ursache nicht zuletzt darin, dass während der Verfassungsdiskussion und in deren Ergebnis ein eigenständiger sächsischer Weg beschritten worden ist.

Es war sicher ein Weg harter Kontroversen und schwieriger Kompromisse.

Es war aber zugleich auch ein Weg der Kontinuität, der heute von den ersten Verfassungsentwürfen der friedlichen Revolution über den „Gohrischer Entwurf“ der Zeit des Koordinierungsausschusses bis hin zur Beschlussfassung nachvollzogen werden kann.

Heute ist es bei allen Fraktionen, die damals an der Verfassungsdiskussion beteiligt waren, unbestritten, dass sich diese Verfassung als probate und stabile Grundlage unserer Demokratie als wirksames Regulativ der Landesgesetzgebung und als verlässliches Koordinatensystem für die individuelle Lebensplanung bewährt hat.

Kommentatoren und Autoren sind sich weitgehend darüber einig, dass sich die Verfassungen Sachsens und die der anderen neuen Bundesländer auf die Verfassungsdiskussion in Deutschland insgesamt positiv ausgewirkt haben.

Sie haben in der Arbeit der 1992 gebildeten Gemeinsamen Verfassungskommission des Bundestages und des Bundesrates einen Niederschlag gefunden. Es hat sich dabei deutlich gezeigt, dass Landesverfassungen keineswegs blutleere Gebilde sind, die neben dem Grundgesetz lediglich ein Schattendasein führen.

Die in der Verfassung vermittelten Werte sind in den unterschiedlichsten Bereichen für viele Menschen zu Leitbildern des sozialen Zusammenlebens und umweltgerechten Handelns geworden.

Die Beratung der Entwürfe im Verfassungs- und Rechtsausschuss, die Veröffentlichung des Konsens-Dissens-Kataloges, die öffentliche Diskussion des Verfassungsentwurfs mit rund 1.300 Zuschriften und die öffentlichen Anhörung von Sachverständigen und Verbänden sind heute in wegweisender Publikationen dokumentiert.

Im Rahmen der 2. Lesung des Entwurfs der Verfassung des Freistaates Sachsen am 25. Mai 1992 sind deren historischen und zeitgeschichtlichen Bezüge sowie deren normative Besonderheiten und Wertsetzungen dann noch einmal öffentlich gewürdigt worden.

Als deutschlandweites Novum wurden als Staatsziele das Recht eines jeden Menschen auf ein menschenwürdiges Dasein, insbesondere auf Arbeit, soziale Sicherheit, angemessenen Wohnraum, angemessenen Lebensunterhalt, soziale Sicherheit und Bildung hervorgehoben.

Besonders hinweisen möchte ich auch auf den Bezug zur Geschichte des niederschlesischen Gebietes, auf die Regelungen zu den Sorben und den Bezug zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften.

All dies und das Bekenntnis zur jüngsten Vergangenheit sowie der Bezug zur friedlichen Revolution in der Präambel gibt der Sächsischen Verfassung von 1992 ihr ganz eigenständiges und unverwechselbares inhaltliches Profil.

Am 26. Mai 1992 stimmten in der Schlussabstimmung von den 151 im Landtag anwesenden Abgeordneten 132 für die Verfassung, 15 dagegen und vier enthielten sich der Stimme. Mit der Veröffentlichung im Gesetzblatt am 6. Juni 1992 trat sie als erste Verfassung in den neuen Bundesländern in Kraft.

Damit erhielt der Freistaat Sachsen zugleich einen politischen Ordnungsentwurf, der die Ziele, die Zwecke und Prinzipien des politischen Gemeinwesens festlegt. 
Die Verfassung beschränkt politische Macht, bindet staatliche Gewalt an Recht und Gesetz und sie garantiert individuelle und politische Freiheitsrechte des Bürgers. Damit entfaltet sie eine große tagtägliche Wirkung für den Einzelnen. 

Das ist deshalb von so herausragender Bedeutung, weil eine Verfassung – auch wenn sie noch so ideal formuliert sein mag – erst dann lebendig wird, wenn die ihr innewohnende Absicht durch Menschen im täglichen Leben umgesetzt und damit ihre Bestätigung und Prüfung an der Lebensrealität erfährt.

Unsere heutige Verfassung ist zeitgemäß und in die Zukunft weisend in ihrer europäischen Dimension. Sie berücksichtigt mit ihrer Forderung regionaler und grenzüberschreitender Zusammenarbeit ausdrücklich, dass Sachsen in die historische Mitte Europas zurückgekehrt ist. Dem Freistaat Sachsen kommt damit eine wichtige Brückenfunktion zu und auf dem Wege des weiteren Zusammenwachsens der Völker Europas eine eigene Verantwortung.

Wir haben 1989/90 nicht nur unsere eigene Freiheit und Staatlichkeit innerhalb der deutschen Länder errungen, sondern sind gleichzeitig auch in eine Wertegemeinschaft eingetreten, die größer als die Bundesrepublik Deutschland ist.

Die Europäische Union bedeutet weit mehr als einen Binnenmarkt, die schrittweise Abschaffung von Grenzkontrollen oder die Stärkung der Wirtschaftskraft.

Sie beinhaltet eine gemeinsame Werteordnung, grundlegende Rechte wie die Unantastbarkeit der Würde des Menschen, das Recht auf Leben, Gewissens- und Religionsfreiheit, welche jungen Europäern im zweiten Jahrzehnt nach der Wende auch im Freistaat Sachsen bereits als selbstverständlich erscheinen.

Menschen mit unterschiedlichen geistigen und politischen Wurzeln werden vereint und lernen einander kennen.

Europa bedeutet tolerantes Zusammenleben mit Anderen, die Wertschätzung von kultureller und regionaler Vielfalt, solidarische Absicherung vor Notfällen, Rechtsstaatlichkeit und den Ausgleich staatsbürgerlicher Rechte und Pflichten.

Diese Werte zu betonen und hervorzuheben ist vor dem Hintergrund des Ringens um die Fortsetzung des europäischen Verfassungsprozesses wichtiger denn je und sie stehen in engster Korrespondenz mit dem Anliegen, das uns im Rahmen dieses Verfassungsjubiläums miteinander verbindet.

Die durch unsere Verfassung verbürgte Demokratie hat wirtschaftliche und soziale Umwälzungen gemeistert, so sehr auch Probleme wie z. B. Arbeitslosigkeit von uns immer wieder neue Anstrengungen verlangen. Aber in keiner anderen Staatsform lassen sich Gleichheit und Gerechtigkeit, Wohlstand und Freiheit so weitgehend verwirklichen, wie in der Demokratie.
Wir müssen uns allerdings einig sein, dass unsere Demokratie nicht bloß eine abstrakte Staatsform ist - sie ist die zu gestaltende Grundlage unseres Zusammenlebens.

Und wir können die inneren Werte unserer Demokratie als lebendige und weiterwirkende Substanz der Gesellschaft nur bewahren, wenn wir uns selbst  an diese Maßstäbe halten.

Dies bedeutet, wird dürfen nicht müde werden zu fragen, was wir tun können, um unsere Demokratie attraktiv, aktuell und lebendig zu erhalten und die Bürger zu ermutigen, sich einzubringen.

Aber wir dürfen auch keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, dass unsere Demokratie eine wehrhafte Demokratie darstellt, die sich mit ihren Gegnern auf dem Boden von Recht und Gesetz offensiv auseinander setzen muss und wird.

Es ist die Aufgabe aller Demokraten und letztlich der gesamten Gesellschaft, durch ihr Verhalten ein Beispiel zu geben und die vielfältigen Initiativen von Verbänden und Vereinen zu unterstützen.

Nur durch die ständige aktive inhaltliche Auseinandersetzung mit ihren Gegnern können der Verfassungsstaat und damit die freiheitliche Demokratie auf Dauer und mit Blick auch auf künftige Generationen geschützt werden.

Soweit einige einführende Gedanken meinerseits, mit denen ich weniger auf einzelne Inhalte, sondern noch einmal auf die Entstehung und die Wertbeständigkeit der Sächsischen Verfassung hinweisen wollte.

Die Verfassung ist die rechtliche Grundordnung und das oberste Wertgefüge eines Staates.

Deshalb freue ich mich, dass diese Dimension der Sächsischen Verfassung von 1992 im Rahmen dieser Festveranstaltung auch aus verfassungs- und staatsrechtlicher Sicht noch eine vertiefende Würdigung erfahren wird.

Ich freue mich sehr, dass es möglich wurde, mit Herrn Prof. Dr. Christoph Degenhart ein Mitglied des Sächsischen Verfassungsgerichtshofes als Festredner zu gewinnen.
Mit der Auswahl des Festredners möchte der Sächsische Landtag zugleich die Arbeit des Sächsischen Verfassungsgerichtshofes würdigen.

Mit seiner unabhängigen Rechtsprechung hat der Verfassungsgerichtshof wesentlich dazu beigetragen, dass in den vergangenen 15 Jahren das Vertrauen der Menschen in die Sächsische Verfassung gewachsen ist. Zugleich sind seine Entscheidungen auch stets für die Abgeordneten des Sächsischen Landtages Hilfe und Orientierung gewesen. 

Prof. Dr. Degenhart stammt aus München.

Vor 15 Jahren folgte er dem Ruf zum Gründungsprofessor an den Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Leipzig. Prof. Dr. Degenhart ist Direktor des Instituts für Rundfunkrecht und seit 1993 Mitglied des Sächsischen Verfassungsgerichtshofes.

1998 wurde er vom Sächsischen Landtag zum sachverständigen Mitglied des Medienrats der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien gewählt und 2004 wiedergewählt.

Er hat insgesamt mehr als 300 Arbeiten auf verschiedenen Gebieten des Staats- und Verwaltungsrechts veröffentlicht, darunter Lehrbücher, Handbücher und Kommentare zum Grundgesetz.

Besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle, dass er Mitherausgeber eines Handbuchs der Verfassung des Freistaates Sachsen ist.

Wir dürfen also besonders gespannt darauf sein, was uns Prof. Dr. Degenhart im 
15. Jahr nach Verabschiedung der Sächsischen Verfassung aus dem Geist dieser Verfassung heraus auf unseren weiteren politischen Weg mitgeben wird.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und darf jetzt zunächst den Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen um sein Wort bitten. 

